
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Trollenhagen vom 17.09.2025 (VO-38-ZD-25-733) 

 
 
Top 21 Beschluss über 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
 
Herr Ramm verliest den Sachverhalt und stellt den Beschluss zur Abstimmung. 
Erläuterung zu 1.: 
Bis dato waren Gemeinden hinsichtlich der Ortsteile lediglich zu Regelungen über 
deren Bezeichnung verpflichtet. Nach der Novellierung der KV M-V ist zur 
Rechtssicherheit außerdem die Pflicht erwachsen, Ortsteile voneinander 
abzugrenzen. Hintergrund ist, dass die Gemeinde Regelungen treffen kann, die sich 
nur auf bestimmte Ortsteile beziehen. Zu diesem Zweck müssen die Ortsteile für 
den Normadressaten eindeutig erkennbar und nachvollziehbar sein. 
Es wird vorgeschlagen, die Abgrenzung mittels textlicher Beschreibung der 
Ortsteilgrenzen unter Verwendung der bereits im Liegenschaftskataster 
existierenden Einheiten (Flurstück, Flur, Gemarkung) vorzunehmen. 
Erläuterung zu 2. und 3.: 
Im Bereich der Auftragsvergaben, lag die Intention zur Änderung der KV M-V darin, 
eine praktikable Handhabung von Vergabeverfahren zu ermöglichen, umso 
Zeitverzögerungen vor der Zuschlagserteilung, welche eine gebundene 
Ermessensentscheidung darstellt, zu vermeiden und die Gemeindevertretung viel 
mehr in die groben Leitlinien zu Beginn des Vergabeverfahrens (z. B. Auswahl der 
Zuschlagskriterien) zu involvieren. 
Mit der durch die Gemeindevertretung beschlossenen Hauptsatzung werden die 
Regelungen des § 22 Abs. 4a KV M-V (Vergabeverfahren) jedoch nicht 
rechtskonform umgesetzt. Demnach ist die Zuschlagserteilung in der Regel ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung. Somit ist das Amt in Zusammenarbeit mit dem 
Bürgermeister nach einer erfolgten Ausschreibung zuständig für die 
Zuschlagserteilung. Es wird jedoch vermehrt die Praxis beobachtet, dass durch 
Beschluss festgelegt wird, dass sich die Gemeindevertretung auch die 
Zuschlagserteilung vorbehält. 
Dies ist rechtlich jedoch nicht zulässig. Die Zuschlagserteilung als Geschäft der 
laufenden Verwaltung (§ 22 Abs. 4a KV M-V) kann nicht durch Beschluss als wichtige 
Angelegenheit nach § 22 Abs. 2 KV M-V umgedeutet werden, wenn nicht die 
dortigen Voraussetzungen vorliegen (Angelegenheiten, die aufgrund ihrer 
politischen Bedeutung, ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen oder als Grundlage für 
Einzelentscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung für die Gemeinde sind). 
Die vorgeschlagene Änderung sieht unter Beibehaltung der festgelegten 
Wertgrenzen einen rechtskonformen Umgang mit Vergabeverfahren ohne 
Informationsverlust in der Gemeindevertretung vor.  
Erläuterung zu 4.: 
Für die Betreuung der kommunalen Räume im Gemeindehaus Trollenhagen und im 
Haus Buchhof werden bzw. sollen in der Zukunft Aufwandsentschädigungen i. H. v. 
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100,00 €/mtl. gezahlt werden. 
Rechtlich dürfen Personen derartige Tätigkeiten ehrenamtlich erbringen. Ein 
zeitlicher Rahmen zur Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit darf nicht 
vorgegeben werden.  
Entsprechend § 17 Entschädigungsverordnung Mecklenburg-Vorpommern dürfen 
Entschädigungen an ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger in Form einer 
monatlich pauschalierten Aufwandsentschädigung gezahlt werden.  
Mitwirkungsverbot  
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den Sitzungsraum 
zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, 
entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung unter 
Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung.   
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschließt die nachfolgende 1. 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Trollenhagen.  
 

Artikel 1 – Änderung der Hauptsatzung 
 

1. § 2 wird wie folgt neu gefasst: 
Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Buchhof, Podewall und Trollenhagen. 
Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet. Die räumliche Abgrenzung eines 
jeden Ortsteils der Gemeinde Trollenhagen auf Grundlage des 
Liegenschaftskatasters ist in Anlage 1 dokumentiert. Anlage 1 ist Bestandteil 
dieser Hauptsatzung. 

 
2. § 6 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

über die Einleitung von Vergaben mit einem geschätzten Auftragswert ohne 
Umsatzsteuer von 10.000,00 € sowie bei wiederkehrenden Leistungen von 
800,00 € pro Monat 
 

3. § 6 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne des 
Absatzes 1 sowie über vergaberechtliche Zuschlagsentscheidungen zu 
unterrichten. 
 

4. § 7 wird um folgenden Absatz 5 ergänzt: 
Für die Betreuung der kommunalen Gebäude „Gemeindehaus Trollenhagen“ und 
„Haus Buchhof“ wird an die jeweils ausführende Person eine monatliche 
Aufwandsentschädigung i. H. v. 100,00 € gezahlt.  

 
Artikel 2 – Inkrafttreten 

 
Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt nach Bekanntmachung in Kraft.   
 
Abstimmungsergebnis: 
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Anzahl der 
Mitglieder 

Davon 
anwesend 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

9 5 0 5 0 0 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 20. November 2025 
 
 
 
Ekkehard Ramm 
Gemeinde Trollenhagen 
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